
 

 
Eigenbetrieb Ursulinenhof 

 
 
 

Feststellung des Jahresabschlusses 2022 
 

 
Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Ursulinenhof der Gemeinde Oberried für das 

Haushaltsjahr 2022 wurde dem Gemeinderat am 07.04.2025  
gem. § 16 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 12 Eigenbetriebsverordnung vorgelegt. 

 
 

1. Bilanzsumme        7.026.112,56€ 
a. Aktivseite 

i. Anlagevermögen     6.124.227,86€ 
ii. Umlaufvermögen        901.834,70€ 

b. Passivseite 
i. Eigenkapital         397.261,71€ 
ii. Ertragszuschüsse        376.964,43€ 
iii. Rückstellungen          19.390,00€ 
iv. Verbindlichkeiten     6.236.941,10€ 

 
c. Jahresverlust          139.536,86€ 

i. Summe der Erträge        222.757,73€ 
ii. Summe der Aufwendungen       309.119,52€ 
iii. Zinsaufwendungen und ähnlich Aufwendungen      53.175,07€ 

 
 

2. Behandlung des Jahresverlustes 
 

Der Jahresverlust aus dem Wirtschaftsjahr 2022 ist in voller Höhe auf das neue Rechnungsjahr 
vorzutragen und ist in 2023 durch den Gemeindehaushalt zu decken.  

 
Oberried, den 07.04.2025 

 
 

 
Klaus Vosberg 

Bürgermeister 
 

Der Jahresabschluss kann vom 14.04.2025 bis 25.04.2025 im Rathaus 
Oberried, Klosterplatz 4, Vorraum zu Zimmer 6 während der üblichen 
Öffnungszeiten eingesehen werden. 
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STEUERBERATUNG
KOMMUNALBERATUNG

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31.DEZEMBER2022

GEMEINDE OBERRIED

URSULINENHOF OBERRIED

(ElGENBETRIEB)
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Gemeinde Oberried
Ursulinenhof Oberried

/\
STEUKOM

Gewinn- und Verlustrechnung fur das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.-31.12.)

1. Umsatzerlose

2022
€ € €

37.178,45

2021
€

37.911,87

2. sonstige betriebliche Ertrage

3. Materialaufwand
a) Aufwendungen fur Roh-, Hilfs- und Be-

triebsstoffe und fur bezogene Waren 0,00
b) Aufwendungen fur bezogene Leistungen 87.384,15

4. Personalaufwand

a) Lohne und Gehalter 34.017,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen

fur Altersversorgung und fur Unterstutzung 6.142,14

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermogensgegenstande
des Anlagevermogens und Sachanlagen

185.579,28
222.757,73

87.384,15

40.160,07

123.570,93

181.787,92
219.699,79

0,00
58.068,83
58.068,83

63.037,39

14.527,00
77.564,39

123.570,94

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Sonstige Zinsen und ahnliche Ertrage

58.004,37

0,00

309.119,52
63.061,56

322.265,72

0,00

8. Zinsen und ahnliche Aufwendungen

9. Ergebnis der gewohnlichen Geschaftstatigkeit /
Jahresgewinn / -verlust (-)

53.175,07
53.175,07

55.371,51

-139.536,86 -157.937,44

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen

0,00 €
0,00 €

139.536,86 €
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STEUKOM

Ursulinenhof Oberried

ANHANG

fiir das Wirtschaftsjahr 2022

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsatzliche Angaben

Der Ursulinenhofwird als Eigenbetrieb der Gemeinde Oberried gefuhrt und ist deshatb zur Bilan-

zierung verpflichtet. Es gilt die Betriebssatzung vom 11.12.2017.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Fur Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsge-

setzes (EigBG) i.d.F. derBekanntmachungvomS. Januar 1992, zuletztgeandertdurch Art. 3des

Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Wurttemberg (EigBVO BW)

vom 7. Dezember 1992.

Fur die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsatzlich Form-

blatt 1 (Bilanz) und Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO BWzugrunde gelegt.

Fur die Darstellung des Anlagespiegels wurden die Formblatter 2 und 3 der EigBVO BW ange-

wendet.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ge-

macht werden konnen, sind diese insgesamt im Anhang aufgefuhrt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerpos-

ten), werden nicht aufgefuhrt (§ 265 Abs. 8 HGB).

Erlauterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung be-

zuglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermogen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so-

weit abnutzbar, um planmaBige Abschreibungen vermindert.



Gemeinde Oberried - Ursulinenhof / Anhang 2022 STEUKOM 2

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbarzurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten einbezogen.

Die Nutzungsdauerwird uberwiegend nach den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschafts-

stelle fur Verwaltungsvereinfachung (KGST) und den in steuerlichen Abschreibungstabellen vor-

gegebenen Nutzungsdauern bestimmt, wobei die beweglichen Wirtschaftsguter ausschlieBlich
nach der linearen Methode abgeschrieben werden.

Forderungen und sonstige Vermogensgegenstande wurden unter Berucksichtigung alter erkenn-
baren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Ruckzahlungsbetrag angesetzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den im Wesentlichen ubernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenuber dem Vorjahrfand nicht statt.

IV. Angaben und Erlauterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und

Verlustrechnung

1. Anlagevermogen

Brutto-Anlagespiegel

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermogens und der darauf entfallenden Ab-
schreibungen des Wirtschaftsjahres sind in derAnlage zum Anhang dargestellt.

Wirtschaftsjahresabschreibung

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

2. Umlaufvermogen

Angaben zu Forderungen

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlose betreffen, werden entsprechend den Regelun-

gen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-
gewiesen.

In den Forderungen sind keine Betrage mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.
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3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemalS § 3 der Betriebssatzung auf€ 25.000,00 festgesetzt und voll einge-

zahlt.

4. Ruckstellungen

Sonstige Rijckstellungen

Die sonstigen Ruckstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Stand
01.01.2022

€
Zufuhrung

€
Auflosung

€

Inanspruch-
nahme

€

Stand
31.12.2022

€
1. Erstellung Jahresab-

schluss

2. Urlaub
2. Archivierung

10.350,00
3.580,00
2.000,00

3.600,00
2.940,00

500,00
3.580,00

0,00

13.950,00
2.940,00
2.500,00

Summe 15.930,001 7.040,00 0,00| 3.580,00) 19.390,00

5. Verbindlichkeiten

Alte Verbindlichkeiten sind mit ihrem Ruckzahlungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind

nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit Gesamt-

betrag
€

bis 1 Jahr
€

Restlaufzeiten
1 bis 5 Jahrel

€|
uber 5 Jahre

€
1. gegenuber Kreditinstituten
2. aus Lieferung und Leistung
3. gegenuber der Gemeinde
4. Sonstige Verbindlichkeiten

5.377.128,33
78.158,85

781.507,59
146,33

130.580,00
78.158,85

781.507,59
146,33

522.320,03 4.724.228,30

Summe 6.236.941,10F 990.392,77F 522.320,03F 4.724.228,30

6. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde dem Eigenbetrieb zeitanteilig belastet.
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Sonstige betriebliche Aufwendungen

Von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen u.a. T€ 33,3 auf Miet- und Pachtzah-

lungen, T€13,9 fur Innere Verrechnung Bauhof, T€ 6,2 auf Versicherungen/Grundsteuer und

T€ 3,6 fur Rechts- und Beratungskosten sowie eine Vielzahl kleinererAufwendungen fur den all-

gemeinen Geschaftsaulwand und sonstige betriebliche Aufwendungen.

Zinsen und ahnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand betrifft ausschIieBIich Darlehenszinsen gegenuber Kreditinstituten.

V. Erganzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

GemaB § 4 der Betriebssatzung sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat und der Bur-
germeister.

Die Aufwendungen fur die Tatigkeit der Organe fur den Eigenbetrieb werden im Rahmen des
Verwaltungskostenbeitragesabgegolten.

2. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresverlust 2022 soil aufVorschlag der Betriebsleitung in votler Hohe auf neue Rechnung
vorge/tfagen warden.

ferried;

.^> /"-'
laus Vosbergl

BurgermeisterJ

d^7/)2.2025
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Allgemeine Geschaftsbedingungen
fiir Steuerberater und steuerberatende Berufsausubungsgesellschaften

Stand: Oktober 2023

Diefolgenden,,AllgemeinenGeschaftsbedingungen"geltenfurVertragelzwischenSteuerberatem2undsteuerberatendenBerufsausubungsgesellschaften(imFolgen-
den ,,Steuerberater" genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrucklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. UmfangundAusfiihrungdesAuftrags
(1) Ftirden Umfangdervom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag malSgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsatzen ordnungsge-

maBer Berufsausiibung unter Beachtung der einschlagigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgefiihrt.
(2) DieBeriicksichtigungauslandischen RechtsbedarfeinerausdrucklichenVereinbarunginTextform.
(3) Andert sich die Rechtslage nach abschlielSender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber aufdie Anderung

oder die sichdarausergebenden Folgen hinzuweisen.
(4) Die Priifung der Richtigkeit, Vollstandigkeit und Ordnungsma^igkeit der dem Steuerberater iibergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfiih-

rung und Bilanz, gehort nurzum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberaterwird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) DerAuftragstelltkeineVollmachtfiirdieVertretungvorBehorden.Gerichten undsonstigenStellendar.Dieseistgesondertzuerteilen.lstwegenderAbwesen-
heitdesAuftraggeberseineAbstimmungmitdiesem iiberdieEinlegungvon Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nichtmoglich, istderSteuerberaterimZweifel
zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach MaBgabe der Gesetze verpflichtet, uber alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausfuhrung des Auftrags zur Kenntnis

gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach
Beendigung des Vertragsverhaltnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch fiir die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater
ist auch insoweitvon derVerschwiegenheitspflichtentbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3)GesetzlicheAuskunfts-undAussageverweigerungsrechte,u.a. nach§ 102 AO, § 53 StPO und § 383ZPO,bleiben unbertihrt.
(4) Der Steuerberater ist von derVerschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellungeines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) Oder zur Durchfiihrung

eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tatigen Personen ihrerseits uber ihre Verschwiegenheitspflicht
belehrt warden sind. DerAuftraggebererklartsichdamiteinverstanden.dassdurch denallgemeinenVertreteroderdenZertifizierer/AuditorEinsichtin seine -
vom Steuerberater angelegte undgefuhrte-Handaktegenommenwird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausfuhrung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbeson-
dere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprii-
fer, Rechtsanwalte) bedarfderEinwilligungunddesAuftragsdesAuftraggebers. Der Steuerberater 1st nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag
desAuftraggebers hinzuzuziehen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz3

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Auftrage maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zurweiteren Auftragsdatenverarbeitung zu ubertragen.

(2) Der Steuerberater 1st faerechtigt, in Erfullung seiner Pflichten nach der D5GVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten fur den Datenschutz zu
bestellen. Sofern dieser Beauftragtefur den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 derVerschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater
dafiir Sorge zu tragen, dass der Beauftragtefur den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tatigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken fur die Vertraulichkeit der
Kommunikationverbundensein kann.DerAuftraggeberstimmtderNutzungelektronischerKommunikationsmitteldurchdenSteuerberaterzu.

5. Mangelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mangeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) konnen vom Steuerberaterjederzeit, auch Dritten gegeniiber, berichtigtwerden. Sonstige Mangel

darfder Steuerberater Dritten gegeniiber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung
(1) Die Haftung des Steuerberaters und seiner Erfullungsgehilfen fiir einen Schaden, der aus einer oder - bei einheitlicher Schadensfolge - aus

mehreren Pflichtverletzungen anlasslich der Erfiillung eines Auftrags resultiert, wird auf 1.000.000 €4 (in Worten: Eine Million Euro) begrenzt.5 Die Haftungs-
begrenzung bezieht sich allein auf Fahrlassigkeit. Die Haftung fiir Vorsatz bleibt insoweit unberiihrt. Von der Haftungsbegrenzung ausgenommen sind
Haftungsanspruche fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt fur die gesamte Tatigkeit des
Steuerberaters fiir den Auftraggeber, also insbesondere auch fiir eine Auswe'rtung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der Haftungsbegrenzung
bedarfes insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auchgegenuberDritten.soweitdiese in den SchutzbereichdesMandatsverhaltnisses fallen; § 334 BGB
wird insoweitausdrucklich nichtabbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungengehen dieserRegelungvor, lassen dieWirksamkeitdie-
serRegelungjedoch-soweitnichtausdriicklichandersgeregelt-unberuhrt.

1

2
3

Bei online abgeschlossenen Vertragen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 ..Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklarung und Muster-Wider-
rufsformularfiir online abgeschlossene Verbrauchermandate" zu beachten. Aufdieweiterfiihrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.
Der Begriff ..Steuerberater" umfasst im Folgendenjeweils auch Steuerbevollmachtigte.
Znr Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSCVO einschlagig sein. Der Steuerbe rater muss auBerdem die Informations-
pfiichten gem. Art. 13 oder 14 DSCVO durch Obermittlungzusatzlicher Informationen erfullen. Hierzu sind die Hinweise und Erlauterungen im DWS-Hinweisblatt
Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 ,,Datenschutzinformationen fiirMandanten" und Nr. 1006 ,,Datenschutzinformation zurVerarbeitung van Beschaftigten-
daten" zu beachten.

4 BitteBetrageinsetzen.UmvondieserRegelungGebrauch machenzu konnen, muss beieiner Einzelkanzlei ein Betrag van mindestens!Mio.€angegebenwerden, und die
vertragliche Versicherungssumme muss wenigstens 1 Mio. € fiirden einzelnen Schadensfall betragen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Fur Berufsausiibungsgesell-
schaften gelten hohere Betrage (siehe Fn. 5). Auf die weiterfuhrenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.
Nach§ 55fAbs. 1 StBerG istjede Berufsausiibungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung ver-
pflicRtet. Differenzierend geregeltistdie Hohedererforderiichen 5ozietatsdeckung,je nachdem,obdurchdie RechtsformeineBeschrankungderHaftungfur naturliche
Personenvorliegt(vgl.§55fAbs.2und 3 StBerO). Nach § 67aAbs.lSatz 1 Nr. 2 StBerG kann die HaftungdurchallgemeineCeschaftsbedingungenaufdenvierfachen
Betrag der Mindestversicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht Dievertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hin-
sichtlich des einzelnen Schadensfalles entsprechen; andernfalls ist die Ziffer 6 zu streichen. Aufdie Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.
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(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rtickwirkend van Beginn des Mandatsverhaltnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Hoherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachtraglich geandert oder erweitert wird, auch aufdiese Falle.

(3) Die Erteilung mundlicherAuskiinfte gehort nicht zu den vertraglichen Hauptleistungen des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer unvoll-
standigen miindlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie van Missverstandnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb wird
vereinbart, dass der Steuerberater nur fur in Textform erteilte Auskunfte einzutreten hat und die Haftung fiir mundliche Auskiinfte des Steuerberaters oder
seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, verjahren 18 Monate ab
Kenntnis oder grobfahrlassigerUnkenntnisdesAuftraggebersvon den Anspriichen.spatestensaberfunfJahre nachderAnspruchsentstehung.MaBgeblich ist
diefruherendendeFrist.

7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) DerAuftraggeberistzurMitwirkungverpflichtet.soweiteszurordnungsgemaBen Eriedigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere haterdem Steuerbe-

rater unaufgefordertallefijr die AusfuhrungdesAuftrags notwendigen Unterlagen vollstandig und so rechtzeitig zu iibergeben.dass dem Steuerberater eine
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfugung steht. Entsprechendes gilt fiir die Unterrichtung iiber alle Vorgange und Umstande, die fur die Ausfiihrung des
Auftrags von Bedeutung sein konnen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen
Rucksprachezu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhangigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfiillungsgehilfen beeintrachtigen konnte.
(3) DerAuftraggeberverpflichtet sich.Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligungweiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-

inhaltdieEinwilligungzurWeitergabeaneinen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur

Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater
vorgeschriebenen Umfangzu nutzen, und eristauch nurin dem Umfangzur Nutzung berechtigt. DerAuftraggeberdarf die Programme nicht verbreiten. Der
Steuerberater bleibt InhaberderNutzungsrechte. DerAuftraggeber hat alles zu unterlassen, was derAusubung der Nutzungsrechte an den Programmen durch
den Steuerberaterentgegensteht.

(5) Unterlasst der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit derAnnahme dervom Steuerberater
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kundigen. Unberuhrt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf
Ersatz der ihm durch den Verzug Oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens,und
zwarauchdann,wenn derSteuerberatervondem KiindigungsrechtkeinenGebrauch macht.

8. Urheberrechtsschutz

Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschutzt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen auBerhalb
derbestimmungsgemaBenVerwendungistnurmitvorherigerZustimmungdesSteuerberaters in Textform zulassig.

9. Vergiitung, Rechnungsstellung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergiitung (Gebiihren und Auslagenersatz) des Steuerberaters fur seine Berufstatigkeit nach §33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergiitungsver-

ordnung (StBW). Eine hohere oder niedrigere als die gesetzliche Vergutung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergutung
ist nurin aufSergerichtlichen Angelegenheiten zulassig. Sie muss in einem angemessenen Verhaltniszu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko
des Steuerberaters stehen.

(2) Der Auftraggeber ist mit einer Rechnungsstellung des Steuerberaters in Textform einverstanden.
(3) FurTatigkeiten,dieinderStBWkeineRegelungerfahren(z.B.§ 57Abs.3Nrn.2und3StBerG),giltdievereinbarteVergutung,anderenfallsdiefurdieseTatigkeit

vorgesehenegesetzlicheVergutung,ansonstendieiiblicheVergutung(§§612Abs.2und632Abs.2 BGB).
(4) EineAufrechnung gegeniibereinem Vergiitungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskraftigfestgestellten Forderungen zulassig.

Etwaige Anspriiche des Auftraggebers auf Riickzahlung einer gezahlten Vergiitung verjahren 18 Monate nach Zugang der Rechnung beim Auftraggeber.
(5) Fiir bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebiihren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vor-

schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankiindigung seine weitere Tatigkeit fur den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht.
Der Steuerberater 1st verpflichtet, seine Absicht, die Tatigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntzugeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile
aus einer Einstellung der Tatigkeit erwachsen konnen. Fur den Steuerberater ist eine Verrechnung van Vorschiissen mit alien falligen Forderungen aus dem
Auftragsverhaltnis moglich, unabhangigdavon.fiirwelcheTatigkeitderVorschussgefordertwurde.

(6) Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb van 14Tagen nach Rechnungsdatum leistet.
10. Beendigung des Vertrags

(1) DerVertragendetmitErfiillungdervereinbarten Leistungen.durchAblaufdervereinbarten Laufzeit oder durch Kundigung. DerVertragendet nichtdurchden
Tod, durch den Eintritt derGeschaftsunfahigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Cesellschaft durch deren Auflosung.

(2) Der Vertrag kann - wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BOB darstellt - von jedem Vertragspartner auBerordentlich gekundigt werden, es
seidenn.es handeltsich urn ein Diens'tverhaltnismitfesten Bezugen,§ 627Abs.lBCB;dieKundigunghatinTextform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon
abgewichen werden soll.bedarfeseinerVereinbarungzwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Vertrags hat derAuftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausfuhrung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungspro-
gramme einschlieRlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzuglich herauszugeben bzw. zu loschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhaltnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.
(5) Endet der Auftrag vor seiner vollstandigenAusfuhrung, so richtetsichderVergutungsanspruchdesSteuerberatersnach den gesetzlichen Regelungen, insbeson-

dere§ 12Abs.4StBVV.Soweitim Einzelfall hiervon abgewichen werden soil, bedarfeseinergesondertenVereinbarunginTextform.
11. Zuruckbehaltungsrecht in BezugaufArbeitsergebnisse und Unterlagen

(1) Der Steuerberater kann van Unterlagen, die er an den Auftraggeber zuriickgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zuriickbehalten oder dies im Wege
der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebuhren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich
derArbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zuruckbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfiillungsort, Information VSBG
(1) Fiir den Auftrag, seine Ausfiihrung und sich hieraus ergebende Anspruche gilt ausschlielSlich deutsches Recht. Erfiillungsort und Cerichtsstand ist, sofern der

Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des offentlichen Rechts oder offentlich-rechtliches Sondervermogen ist, die berufliche Niederlassung des Steuer-
beraters. Dies gilt auch fur den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt
oder der Wohnsitz oder gewohnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

(2) DerSteuerberaterist-nicht-bereit.aneinemStreitbeilegungsverfahrenvoreinerVerbraucherschlichtungsstelleteilzunehmen (§§ 36,37VSBG).6
13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit

Falls einzelne Bestimmungen dieser Geschaftsbedingungen unwirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen dadurch nicht
beruhrt.

6 Falls die Durchfuhrungvon Streitbeilegungsverfahren vor derVerbraucherschlichtungsstelle gewiinscht ist, ist das Wort ,,nicht" zu streichen. Aufdie zustandige
Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unterAngabe van deren Anschrift und Website hinzuweisen.
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